
 
 

• In § 22 KUG ist festgelegt, dass Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten 

verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. 

 

Handyordnung für Schulen in NRW 

(Beschlossen durch die Schulkonferenz am 14.05.2025) 

1. Grundsätze 

Die Nutzung digitaler Endgeräte (Handys, Smartwatches, Tablets) im Schulalltag soll 

klar geregelt werden, um Lernprozesse zu unterstützen, Ablenkungen zu 

minimieren und das soziale Miteinander zu fördern. Diese Ordnung schafft 

Transparenz und Verbindlichkeit für alle Beteiligten und dient dem Schutz der Kinder. 

2. Nutzung digitaler Endgeräte im Schulalltag 

2.1. Allgemeine Regelungen 

Auf dem Schulgelände (Gebäude wie Schulhof und Sportstätten) ist die private 

Nutzung von Handys und Smartwatches grundsätzlich untersagt. 

Während des Unterrichts müssen private digitale Geräte ausgeschaltet oder im 

Flugmodus sein; sie sollten in der Tasche oder an einer zentralen Stelle im 

Unterrichtsraum aufbewahrt werden. 

Ton-, Bild- und Videoaufnahmen sind ohne ausdrückliche Erlaubnis von 

Lehrkräften und Schulpersonal untersagt. 

2.2. Sonderregelungen 

Medizinische Gründe: Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen 

Gründen auf ein digitales Gerät angewiesen sind, können eine 

Ausnahmegenehmigung bei der Schulleitung beantragen. 

Lehrkräfte und Schulpersonal sollen aufgrund ihrer Vorbildfunktion Handys 

ausschließlich in dienstlichen Zusammenhängen in dafür vorgesehen Bereichen 

(Lehrerzimmer) oder zu Unterrichtszwecken im Klassenraum nutzen. 

Eltern dürfen Bild- und Tonaufnahmen nur im Rahmen der rechtlichen Vorgaben § 22 

KUG (Recht am eigenen Bild) anfertigen. Das Verbreiten auf sozialen Netzwerken ist 

untersagt. Eltern beachten dabei die Persönlichkeitsrechte aller Kinder. 

 

 

 

 


